
 
 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Veranstaltungsmitgliedschaft Swiss Running Member 

 

1.  Allgemeines 

 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Bedingungen für die 

Mitgliedschaft bei Swiss Running in den Mitgliedsstufen Gold, Silber und Bronze. 

1.2. Durch die Mitgliedschaft bei Swiss Running erfolgt automatisch eine gleichzeitige 

Mitgliedschaft bei Swiss Runners und Swiss Athletics. 

1.3. Mit der Anmeldung zur Mitgliedschaft erklärt sich der Veranstalter mit diesen AGB 

einverstanden. 

1.4. Swiss Running behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Mitglieder 

werden rechtzeitig über Änderungen informiert. 

2. Anmeldung 

Die Anmeldung für die Mitgliedschaft erfolgt auf der Swiss Running-Website. Das korrekte 

Ausfüllen des Anmeldeformulars wird vorausgesetzt. Swiss Running behält sich vor, 

Auskünfte einzuholen und Anträge gegebenenfalls zurückzuweisen. 

3. Datenschutz 

Mit der Anmeldung als Swiss Running Member wird die Datenschutzerkärung von Swiss 

Running  akzeptiert. 

4. Ethik im Sport 

Swiss Running bekennt sich vorbehaltlos zu einem sicheren, fairen und dopingfreien Sport. 

Als Joint Venture zwischen Swiss Athletics und Swiss Runners unterstützt Swiss Running 

die Arbeit der Stiftung Swiss Sport Integrity. Weitere Informationen zu Ethik im Sport und den 

Bestrebungen von Swiss Running, Swiss Runners und Swiss Athletics sind auf der Website 

von Swiss Athletics aufgeschaltet. 

5. Beginn und Status der Mitgliedschaft 

5.1. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch Swiss Running und ist bis zum 31. 

Dezember des laufenden Jahres gültig. Nach dem 1. Oktober gelöste Mitgliedschaften sind 

bis am 31. Dezember des Folgejahres gültig 

5.2. Die Mitgliedschaft wird jährlich verlängert, sofern sie nicht spätestens 30 Tage vor 

Ablauf schriftlich oder per E-Mail gekündigt wird.  

5.3 Die Vorteile und Leistungen der jeweiligen Mitgliedschaftsstufen sind in folgender 

Übersicht geregelt. 

5.4. Ein Upgrade oder Downgrade zwischen den Mitgliedsstufen sind jeweils per 31. 

Dezember möglich.  

6. Kosten 

6.1. Die Mitgliedsbeiträge (exkl. Mehrwertsteuer) sind wie folgt festgelegt: 

Gold:   CHF 2'500 / Jahr 

Silber:   CHF 1'250 / Jahr 

Bronze:  CHF    750 / Jahr 

 

6.2 Allfällige Anpassungen der Mitgliederbeiträge für das Folgejahr kommuniziert Swiss 

Running jeweils bis Ende September. 

 

https://www.swiss-running.ch/resultate-1/
https://www.swiss-running.ch/resultate-1/
https://www.swiss-running.ch/disclaimer/
https://www.swiss-running.ch/disclaimer/
https://www.swiss-running.ch/laeufe/test/
https://www.swiss-running.ch/fileadmin/user_upload/www.swiss-running.ch/Laufguide/SwissRunning_Mitglieder-Kategorien.pdf
https://www.swiss-running.ch/fileadmin/user_upload/www.swiss-running.ch/Laufguide/SwissRunning_Mitglieder-Kategorien.pdf


 
 

 

 

 

 

6.3. Die Zahlung der Mitgliederbeiträge erfolgt nach Rechnungsstellung von Swiss Running, 

respektive einer dafür bestimmten Organisation (z.B. Swiss Runners oder Swiss Athletics).  

7. Kündigung und Beendigung der Mitgliedschaft 

7.1. Die Kündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich per E-Mail oder Post an Swiss 

Running erfolgen. Als Stichtag für die Kündigung, die zum Ende des laufenden Jahres 

wirksam wird, gilt der 31. Oktober. Aufgrund der automatisch verbundenen Mitgliedschaften 

bei Swiss Runners und Swiss Athletics (siehe 1.2) können bei diesen Organisationen 

abweichende, statutarisch frühere Kündigungsfristen gelten. 

7.2. Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet, es sei denn, Swiss Running 

kündigt die Mitgliedschaft aus eigenem Verschulden. 

8. Haftung 

8.1. Swiss Running haftet nicht für Schäden, die Mitgliedern durch die Nutzung von 

Mitgliedervorteilen oder Veranstaltungen entstehen, ausser bei grober Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist der Sitz von Swiss Running in Bern. 

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gültig ab 01.01.2025 


